
Auswahl weiterer Seminare 

Datum Seminar Nr. 

12.10. Das Sächsische Naturschutzgesetz in 
der Praxis – Grundlagen 

61-10-0 

10.11. Klimawandel, Umweltprüfung und 
Artenschutz in der Bauleitplanung 

61-11-0 

22.11. Das Sächsische 
Umweltinformationsgesetz - 
Informationspflichten und 
Ablehnungsgründe 

61-08-0 

24.11. 2. Fachtag Natur und Umweltschutz 61-02-0 

29.11. Seminarreihe Baumpflege 

Teil 3: Verkehrssicherungspflicht bei 
Bäumen – Baumstatik und 
Körpersprache der Bäume 

61-20-0 

30.11. Seminarreihe Baumpflege 

Teil 4: Grundlagen des Baumschnitts – 
Baumpflegemaßnahmen und 
Sicherungsmöglichkeiten für den Erhalt 
von Bäumen 

61-21-0 

07.-08.12. Umweltverträglichkeitsprüfung – 
rechtliche und praxisrelevante 
Grundlagen sowie Erfahrungen in der 
Anwendung des neuen UVPG 

61-14-0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ihre Ansprechpartner 
▌ Anmeldung und Organisation 

Team Organisation 
Telefon 0351 47045-10 
Fax 0351 47045-40  
E-Mail mail@s-vwa.de 

▌ Beratung und Inhalt 
Aleksandra Gadowska 
Telefon 0351 47045-25 
E-Mail gadowska@s-vwa.de 

So melden Sie sich an 
▌ Über den Link: 

http://www.s-vwa.de/seminare/2223-61-08-0-DD  

▌ Oder per E-Mail oder Fax mit Anmeldeformular  
im Jahreskatalog / Download zum Selbstausdrucken  
https://www.s-vwa.de/kontakt/anmeldeformulare 

▌ Eine schriftliche Abmeldung ist kostenfrei bis 14 Tage 
vor Veranstaltungstermin möglich. Bei späterem Rück-
tritt werden 80% der Gebühr in Rechnung gestellt. Bei 
Nichtteilnahme ohne Rücktritt vor Veranstaltungsbeginn 
ist die volle Gebühr zu entrichten. Bei Absage von Ver-
anstaltungen aus unvorhergesehenen Gründen werden 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer benachrichtigt und 
bereits bezahlte Gebühren unaufgefordert zurückerstat-
tet. 

 

 
 

Das Sächsische 
Umweltinformationsgesetz - 

Informationspflichten und 
Ablehnungsgründe 

Dresden 
Dienstag, 22. November 2022 

Nummer 2223-61-08-0-DD 
 

61 Natur und Umweltschutz 

SEMINAR 

 

 
 

 
 



Das Sächsische 
Umweltinformationsgesetz - 
Informationspflichten und 
Ablehnungsgründe 
Alle kommunalen Behörden, die im weitesten Sinne mit 
"umweltrelevanten" Informationen umgehen, können 
nach dem Sächsischen Umweltinformationsgesetz 
(SächsUIG ) Adressaten von Anträgen auf Gewährung 
von Umweltinformationen sein. Dies betrifft nicht nur 
Umweltämter und Bauämter, sondern auch 
Ordnungsämter (Lärmbeschwerden etc.).  
Das Seminar vermittelt Sicherheit im Umgang mit dem 
neuen Umweltinformationsrecht (Ablehnungsgründe, 
Verfahren). Außerdem wird die aktuelle Rechtsprechung 
erörtert. 
 

Programm 

Überblick zum Anwendungsbereich des neuen 
Umweltinformationsrechts (SächsUIG, UIRL) 
 
Wer ist informationsberechtigt? (Bürgerinitiativen, 
Kirchgemeinden, Kommunen, kommunale 
Gesellschaften) 
 
Welche Ablehnungsgründe sind zu beachten? 
(Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse etc.) 
 
Verfahrensfragen 
 
Rechtsschutz 
 
Beispiele aktueller Rechtsprechung 

 
 

Dozent 

Prof. Dr. Roman Götze 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Leipzig 

Vertretungsprofessor der Hochschule Harz (Umweltrecht) 

 

Arbeitsschwerpunkte: öffentliches Baurecht, Umweltrecht, 
Umweltinformationsrecht,  

Recht der erneuerbaren Energien 

 

Rechtsanwalt Dr. Götze ist durch zahlreiche Veröffentlichungen 
zum Bau- und Umweltrecht sowie Beamtenrecht ausgewiesen 
und u.a. Mitglied der Gesellschaft für Umweltrecht (GfU) sowie 
der Leipziger Vereinigung für Umwelt- und Planungsrecht. 

 

 

Zielgruppe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus kommunalen 
Behörden, die mit umweltrelevanten Informationen zu 
tun haben, Umweltämter, Bauämter, Ordnungsämter 
 

 

Hinweise 

Sie erhalten zum Seminar ein Skript. 
 
 

 
 

Veranstaltung & Gebühren 

▌ Dienstag, 22. November 2022 
09:00 bis 16:00 Uhr 
Nummer 2223-61-08-0-DD 
 
Sächsische Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie 
Wiener Platz 10 (Kugelhaus), 01069 Dresden  
 
▌ Der Veranstaltungsort befindet sich unmittelbar am Haupt-

bahnhof, am Beginn der Prager Straße. Der Seminarraum 
wird auf dem Info-Display im Foyer des 2. OG angezeigt. 

▌ Öffentliche Verkehrsmittel:  
Die Haltestellen am Hauptbahnhof sind mit Straßenbahn, 
Bus, S-Bahn sowie Regional- und Fernzügen erreichbar. 

▌ Parken: 
Öffentliche Tiefgarage Wiener Platz (Einfahrt von Ammon-
straße im Tunnel) mit direktem Zugang (Sektion C1) zum 
Kugelhaus. Die Parkkarte können Sie in der ersten Pause 
(10:30 Uhr) zum vergünstigten Preis (5 Euro) umtau-
schen. 

 

▌ Teilnahmegebühr: 155 Euro 
Es gelten die Anmelde- und Rücktrittsbedingungen  
laut AGB. Änderungen bleiben vorbehalten. 


